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 ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
  1.1 Produktidentifikator 
   Silimix-Mischungen Nr.: 100, 260, 261, 270, 277, 279, 282 

 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen  
  abgeraten wird  
  Verwendung des Stoffs/des Gemischs  
  Füllstoff 
 
  Verwendungen, von denen abgeraten wird 
  Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt. 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt   
Firmenbezeichnung 
EUROQUARZ GmbH Tel.: 02362/2005-0  
Südwall 15 Fax: 02362/2005-99  
46282  Dorsten verkauf@euroquarz.de   

1.4 Notrufnummer:       
Herr Dipl.-Ing. Vespermann Tel. 0170 / 56 38 731  

 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Verordnung (EG) 1272/2008  
 Gefahrenkategorien: 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition): STOT RE 2 
 Gefahrenhinweise: 
 Kann die Organe (Lunge) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen. 
 
2.2 Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 
Siliciumdioxid 
 
Signalwort  Achtung 
 
Piktogramme  

  
Gefahrenhinweise 
H373 Kann die Organe (Lunge) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch 
 Einatmen. 
 
Sicherheitshinweise 
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 
 Nur für den berufsmäßigen Verwender. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
 Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
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 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen  
 3.2 Gemische 
  Chemische Charakterisierung 
  Siliciumdioxid (SiO2) 
   
  Gefährliche Inhaltsstoffe   

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 

 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  

 14808-60-7 Siliciumdioxid 30 - <35 % 

 238-878-4    

 STOT RE 2; H373  

  Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
   
  Weitere Angaben 
  Es liegen keine Informationen vor. 

 ABSCHNITT 4: Erste - Hilfe - Maßnahmen 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
   Allgemeine Hinweise 
 Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Dem 
 behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. 
 
 Nach Einatmen 
 Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Auftreten von 
 Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 
 
 Nach Hautkontakt 
 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel Wasser. 
  
 Nach Augenkontakt 
 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhan- 
 dene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter Spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden  
 Beschwerden Augenarzt aufsuchen. 
 
 Nach Verschlucken 
 Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein 
 Arzt anrufen.  
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 Es liegen keine Informationen vor. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
 Symptomatische Behandlung.   

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1 Löschmittel 
 Geeignete Löschmittel 
 Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Kohlendioxid (CO2). Schaum. Löschpulver. 
 
 Ungeeignete Löschmittel 
 Wasservollstrahl. 
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Nicht entzündbar. 
 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Im Brandfall:  Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
  
 Zusätzliche Hinweise 
 Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
 Verfahren 
 Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen 
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
 Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
 Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
 Hinweise zum sicheren Umgang 
 Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). 
 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
 Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.  
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
 Behälter dicht geschlossen halten. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich 
 ist. 
 Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.  
 
 Zusammenlagerungshinweise 
 Weitere Hinweise zur Zusammen- und Getrenntlagerung: siehe TRGS 510 
 
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
 Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 35 °C. 
 Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.   
 An einem trockenen Ort aufbewahren. 
  
 Lagerklasse nach TRGS 510:  13  (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzu- 
   ordnen sind).  

  ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 
 8.1 Zu überwachende Parameter                
   
  Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 
   

Bezeichnung mg/m³ 

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW, als Schichtmittelwert), für einatembare Fraktion (E-Staub) 10 

Arbeitsplatzgrenzwert (AGW), für respirable Fraktion (A-Staub, basiert auf einer mittleren 
Dichte von 2,5 g/cm3) 

1,25 

 
 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition  
  Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
  Für ausreichende Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden. 
   
  Schutz- und Hygienemaßnahmen 
  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den  
  Pausen und bei Arbeitsende Hände und Gesicht gründlich waschen, ggf. duschen. Bei der Arbeit nicht 
  essen und trinken.  
 
  Augen-/Gesichtsschutz 
  Geeigneter Augenschutz: Korbbrille  
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  Handschutz 
  Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kenn- 
  zeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer 
  Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 
  Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 
  Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Empfehlung nach EN 374: Für kurzfristige 
  Arbeiten oder als Spritzschutz: Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (0,4 mm). Kontaminierte 
  Handschuhe sofort wechseln und entsorgen. Bei permanentem Produktkontakt: Handschuhe aus Viton 
  (0,4 mm) Durchdringungszeit >30 min. 
 
  Körperschutz 
  Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Empfehlung: Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, 
  lange Hose und langärmeliges Arbeitshemd; bei Misch- und Rührarbeiten zusätzlich Gummischürze und 
  Schutzstiefel nach EN 14605. 
 
  Atemschutz 
  Atemschutz ist erforderlich bei: Staubentwicklung. 
  Die Verwendung von Halbmasken oder Vollmasken mit Partikelfiltern der Klasse 2 oder 3 (FP2 - FP3) 
  wird empfohlen (siehe DIN EN 143). 

ABSCHNITT: 9 Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 Aggregatzustand: fest  
  Farbe:   grau/weiß 
 Geruch:   geruchlos 
  
      Prüfnorm 
 pH-Wert:   Es liegen keine Informationen vor. 
 Flammpunkt:   nicht anwendbar 
 
 Explosionsgefahren Es liegen keine Informationen vor. 
 Zündtemperatur: Es liegen keine Informationen vor. 
 Zersetzungstemperatur: Es liegen keine Informationen vor. 
 
 Brandfördernde Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor. 
 Dampfdruck:  Es liegen keine Informationen vor. 
 Dichte (bei 23 °C): 2 - 3 g/cm³ 
 Wasserlöslichkeit: Es liegen keine Informationen vor.  
  
 Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln Es liegen keine Informationen vor. 
 Verteilungskoeffizient: Es liegen keine Informationen vor. 
 Dyn. Viskosität:  nicht anwendbar 
 Dampfdichte:  Es liegen keine Informationen vor. 
 Verdampfungsgeschwindigkeit: Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT: 10 Stabilität und Reaktivität 
10.1 Reaktivität  
 Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
10.2 Chemische Stabilität  
 Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen 
 chemisch stabil. 
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
 Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.  
10.4 Zu vermeidende Bedingungen  
 keine/keiner 
10.5 Unverträgliche Materialien  
 Es liegen keine Informationen vor. 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte  
 Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
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ABSCHNITT: 11 Toxikologische Angaben 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 Akute Toxizität  
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Reiz- und Ätzwirkung 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Sensibilisierende Wirkungen 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
 Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
  Kann die Organe (Lunge) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen 
  (Siliciumdioxid). 
 Aspirationsgefahr 
  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
12.1 Toxizität 
 Es liegen keine Informationen vor. 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.4 Mobilität im Boden 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 Es liegen keine Informationen vor. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 Empfehlung 
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen 
 lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 
 Abfallschlüssel Produkt 
 010409 ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN SOWIE BEI DER 
  PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN BEHANDLUNG VON BODENSCHÄTZEN ENT- 
  STEHEN; Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nicht 
  metallhaltigen Bodenschätzen; Abfälle von Sand und Ton 
 
 Abfallschlüssel Produktreste 
 010409 ABFÄLLE, DIE BEIM AUFSUCHEN, AUSBEUTEN UND GEWINNEN SOWIE BEI DER 
  PHYSIKALISCHEN UND CHEMISCHEN BEHANDLUNG VON BODENSCHÄTZEN ENT- 
  STEHEN; Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nicht 
  metallhaltigen Bodenschätzen; Abfälle von Sand und Ton 
 
 Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
 150110 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN 
  UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter 
  kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
  enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall 
 
 Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Kontaminierte 
 Verpackungen 
 sind wie der Stoff zu behandeln. Staubbildung vermeiden.  
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Landtransport (ADR/RID) 
14.1 UN-Nummer   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
  
Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1 UN-Nummer   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
  
14.5 Umweltgefahren 
  UMWELTGEFÄHRDEND nein 
 
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
  Es liegen keine Informationen vor. 
 
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC- 
 Code 
  Nicht anwendbar  

 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 
  den Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 
 
Zusätzliche Hinweise 
Verbot / Beschränkung: 
 
REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII): 3  
 
REACH - Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe für die Zulassung (Artikel 59).: 
Keine der Komponenten ist gelistet (=> 0.1 %). 
 
REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (Anhang XIV): nicht anwendbar 
 
REACH Information: Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind von unseren Lieferanten vor- 
registriert oder registriert und/oder von uns vorregistriert oder registriert und/oder von der REACH 
Verordnung ausgenommen und/oder unterliegen der REACH Verordnung, aber sind von der Registrier- 
pflicht ausgenommen. 
 
Nationale Vorschriften 
Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 
  JArbSchG). Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und 
stillende 
  Mütter beachten (§§ 4 und 5 MuSchArbV). 
Störfallverordnung: Unterliegt nicht der StörfallVO. 
 Katalognr. gem. StörfallVO: 
 Mengenschwellen: 
Wassergefährdungsklasse: -- nicht wassergefährdend 
 Status: Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 
 

 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
  Ausgenommen von der REACH-Registrierungspflicht gemäß Anhang V 7. 

 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
  Änderungen, die an der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes vorgenommen wurden: 
  Aktualisierung von Kap. 8.1. 

   Abkürzungen und Akronyme 
 ADR/RID Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf  
  der Straße/Eisenbahn 
 IMDG Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
 EG/EINECS Europäisches Verzeichnis der im Handel erhältlichen Stoffe 
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 ELINCS European List of Notified Chemical Substances 
 CAS Chemical Abstracts Service 
 IBC-Code Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung  
  gefährlicher Chemikalien als Massengut 
 MARPOL Marine Pollution (International Convention for the Prevention of Marine Pollution from  
  Ships) 
 PBT Persistent, bio-accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ, toxisch) 
 REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Verordnung (EG) 1907/2006) 
 STOT Specific target organ toxicity (spezifische Zielorgantoxizität) 
 TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe 
 vPvB Very persistent, very bioaccumulative (sehr persistent, sehr bioakkumulativ)  
 LC50 Lethal concentration, 50% 
 LD50 Lethal dose, 50% 
   
  Wortlauf der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
  H373 Kann die Organe (Lunge) schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition durch 
   Einatmen. 
 
  Weitere Angaben 
 Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen 
 bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
 diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und 
 Entsorgung 
 geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen 
 Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
 die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
 ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
 
 

 (Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des 
 Vorlieferanten entnommen.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


